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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Dass sich in der Wohnung des Steuerp ichtigen, in welcher sich "die Betriebsprüfung umgesehen" habe, keine Geräte

befunden haben, deren Marke jenen gleicht, bei denen das Finanzamt die Anerkennung der Aufwendungen versagt

hat, konnte den Nachweis der betrieblichen Verwendung von Geräten, die typischerweise der privaten Verwendung

dienen, nicht ersetzen.
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